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Α. Einleitung 

Es dürfte kaum jemanden geben, der noch nicht in einer Prüfungssituation 
gestanden hat, häufiger sicher als Prüfling, seltener als Prüfer.  Diese Situation ist 
oft für den Kandidaten, aber auch für den Prüfer  unangenehm. Der Wunsch „Viel 
Glück", mit dem Freunde und Bekannte den Prüfling in die Prüfung schicken, 
kennzeichnet ein zentrales Problem des Prüfungswesens: Der Ausgang einer 
Prüfung ist nämlich nicht nur vom Wissen, den Fähigkeiten und Fertigkeiten des 
Kandidaten, sondern auch in einem nicht unerheblichen Umfang von diversen 
Unwägbarkeiten, Unvorhersehbarkeiten und Unsicherheiten, sagen wir dem Zufall, 
abhängig. Der Grad der Unwägbarkeit hängt teilweise von der Art der Prüfung ab. 
Es drängt sich daher die Frage auf, ob es mit dem Grundgesetz vereinbar ist, eine 
solche wichtige Entscheidung wie eine Prüfungsentscheidung auf einer verhältnis-
mäßig unsicheren Basis zu treffen.  Schließlich wird durch den Ausgang vieler Prü-
fungen über den weiteren Lebensweg des Kandidaten entschieden. Prüfungen ha-
ben oft erhebliche faktische, meist sogar rechtliche Auswirkungen auf die Berufs-
chancen des Kandidaten (Art. 12 I GG). Dieser Aspekt gewinnt besondere Bedeu-
tung, bedenkt man, daß Beruf und Ausbildung heute das „Kapital" eines Menschen 
sind. Ziel muß es folglich sein, den Faktor „Zufall" klein zu halten und die tatsäch-
liche Eignung möglichst exakt, d. h. wirklichkeitsgetreu, zu ermitteln. 

Hinsichtlich der hier erörterten akademischen und staatlichen berufszulassenden 
Abschlußprüfungen1 ergeben sich im wesentlichen drei Fragen. Zum einen ist zu 
klären, welche Voraussetzungen ein Kandidat überhaupt erfüllen muß, um den von 
ihm gewählten Beruf später „gesellschaftsverträglich"  ausüben zu können. Es geht 
folglich darum, einen gesellschaftlichen Konsens darüber herzustellen, welche 
Eigenschaften, Fähigkeiten und Fertigkeiten der spätere Berufsausübende haben 
soll, d. h. es gilt, ein bestimmtes Berufsbild festzulegen, welches in einer Demo-
kratie natürlich immer nur der Ansicht der Mehrheit der Bevölkerung entsprechen 
und nicht den Ansprüchen aller genügen kann. Zum zweiten fragt sich, wer diese 
Voraussetzungen in welchem Umfang festlegt bzw. festlegen muß. Auch dies hängt 
von verfassungsrechtlichen  Grundsätzen ab. Wesentliche Entscheidungen sind un-
mittelbar durch den demokratisch legitimierten Gesetzgeber zu treffen.  Andere 
Entscheidungen können unter gewissen Voraussetzungen delegiert werden. 
Schließlich ist zu erörtern, wer im Einzelfall in welcher Vorgehensweise die für 
den Kandidaten so wichtige Prüfungsentscheidung zu treffen  hat. Im Zusammen-
hang damit ist von ebenso großer Bedeutung, ob diese Entscheidung endgültig ist 

ι S. u. Β. I. und Β. II. 
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oder ob es noch verwaltungsinternen oder verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz 
gibt, und wenn ja, wie weit dieser reicht. 

Es zeigt sich schon hier, daß die Herbeiführung  gerechterer Prüfungsentschei-
dungen kein Problem allein der Exekutive und Judikative darstellt, sondern daß 
vielmehr auch die Legislative involviert ist. 

Gleichwohl ist nicht zu verkennen, daß auch bei größten Bemühungen, Prü-
fungsentscheidungen transparent und gerecht zu machen, Prüfungsergebnisse  stets 
sowohl von der Art und dem Inhalt der gestellten Aufgaben als auch von der 
„Tagesform" des Kandidaten, der Persönlichkeit der Prüfer,  ihrer Kombination und 
vielem anderen abhängen. Unwägbarkeiten, Zufälligkeiten, oder einfach „Glück" 
werden immer das Prüfungsergebnis  wenn auch nicht bestimmen so doch beein-
flussen. 

Dies kann und darf  jedoch nicht dazu führen, daß resigniert und untätig in der 
gewohnten Manier weiterverfahren  wird. Vielmehr gilt es, den status quo immer 
wieder einer kritischen Betrachtung zu unterziehen und gegebenenfalls Änderun-
gen bzw. Verbesserungen herbeizuführen. 

Daß man hier auf Grenzen stößt, ist dem Prüfungswesen systemimmanent. So-
lange Menschen über Menschen urteilen müssen, wird es keine absolute Gerech-
tigkeit geben. Das liegt daran, daß es sich bei Prüfungsentscheidungen um Ent-
scheidungen handelt, bei denen Individuen über Individuen in höchst komplexen 
Zusammenhängen zu urteilen haben. Gerade die Mannigfaltigkeit und die Einma-
ligkeit, die den Menschen als Individuum ausmachen, erweisen sich hier als der 
entscheidende „Mangel". Kein Mensch ist abstrakt in bestimmte, trotz aller Bemü-
hungen immer recht verallgemeinernd bleibende Schemata einzuordnen. 

Aufgrund der generellen Notwendigkeit von Prüfungen für den Schutz anderer 
Güter von Verfassungsrang  gilt es aber, einen „modus vivendi" zu finden, der zu 
einem möglichst gerechten Verfahren  führt,  das zugleich die Belange aller wider-
streitenden Interessen möglichst wenig einschränkt. 

Ein Ruf nach allzu radikaler Umgestaltung, der bis hin zur Forderung nach der 
Abschaffung  von Prüfungen reicht, ist wenig hilfreich. Ohnehin haben sich Refor-
men des Bildungssystems - wie die Vergangenheit mehrfach bewiesen hat - stets 
als äußerst schwerfällig erwiesen. 

Um die Möglichkeiten der Verbesserung des Prüfungswesens auszuloten, wen-
det sich diese Arbeit, nachdem zunächst die Begrifflichkeiten  und die Grenzen der 
Arbeit geklärt worden sind, den verfassungsrechtlichen  Vorgaben zu. Hier wird 
insbesondere die Frage der Verhältnismäßigkeit der Einschränkung des Grund-
rechts der Berufsfreiheit  gem. Art. 121GG durch Prüfungen erörtert. 

Es folgt eine allgemeine Erörterung der sich im Zuge der Verwendung unbe-
stimmter Rechtsbegriffe  ergebenden Schwierigkeiten, insbesondere der gericht-
lichen Überprüfbarkeit. 



Α. Einleitung 

Daran anschließend findet eine Konkretisierung dieses Problemkreises im 
Hinblick auf die gerichtliche Kontrolldichte von Prüfungsentscheidungen statt. In 
deren Rahmen wird der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
besondere Aufmerksamkeit  zuteil, da sie für die Entwicklung des Prüfungsrechts 
maßgebende Impulse gesetzt hat. 

Auf der Grundlage dieser Ausführungen werden schließlich Wege zu gerechte-
ren Prüfungsentscheidungen erörtert. Neben der Verbesserung der inhaltlichen 
Bewertung selbst kommt hier insbesondere auch die Gestaltung des Prüfungsver-
fahrens in Betracht. 


